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benden Gegendrucks ein Boden-Wasser-
Gemisch in das Rohr einfliesst. Solche
Vorfélle sind natirlich fir das im Press-
rohr arbeitende Personal sehr gefahrlich.
Im hier besprochenen Beispiel fand man
zweimal nach mehrtdgigen Arbeitsunter-
briichen das ganze Rohr bis weit zuriick
mit eingedrungenem Material gefillt vor.
Ausserdem erfolgten kleinere Materialein-
briiche. Grosse Mehrkosten und Verzége-
rungen waren die Folge.

B. Diiker in trockener Baugrube

Eine Zuleitung zur ARA Interlaken soll die
Aare an einer 35 m breiten Stelle in einem
Duiker queren. Die grosste Wassertiefe be-
tragt je nach Wasserspiegel etwa 3,0 bis
5,5 m. Der Scheitel des Diikers liegt nur
knapp unter der tiefsten Stelle des Fluss-
bettes.

Es wurde verlangt, dass die Stahlrohre
des Diikers in einer trockenen Baugrube
einbetoniert werden.

Die Baugrunduntersuchung zeigt bis etwa
4 m unter den Duker Silt und darunter
sehr durchlassigen Kiessand.

Fir den Bau des Diikers waren foigende

Gesichtspunkte zu beachten:

— Die empfindliche Diikerkonstruktion
verlangte eine Fundationsmethode, die
unregelmassige Setzungen aus-
schliesst. Beim Bau der ARA zeigte
sich jedoch, dass beim Riickzug von
Spundwéanden Silt mitgerissen wurde,
was zu Setzungen von hochliegenden
Fundationen flihrte. Eine Wiedergewin-
nung der Spundwénde war deshalb nur
bei einer Fundation auf den Kiessand
maoglich.

— Nach dem Auspumpen und dem Aus-
hub der Baugrube war infolge des
Wasserdrucks auf die Unterseite der
Siltschicht Grundbruch in der Baugru-
bensohle zu beflrchten.

Folgende Mdoglichkeiten einer gefahrlosen

Trockenlegung der Baugrube wurden na-

her untersucht:

— Baugrube mit verlorenen Spundwan-
den, Brunnen zur Entlastung des Was-
serdrucks in der Kiesschicht, Dikerfun-
dation auf dem Silt.

— Vollstandiger Aushub des Siltes zwi-
schen Spundwanden — jedoch unter
Wasser —, Ersatz durch Unterwasser-
beton, Colcrete-Beton oder Kiesschiit-
tung.

— Umspundung, Teilaushub des Siltes,
Schiittung von Unterwasserbeton, Dii-
kerfundation auf kleinkalibrigen Injek-
tions-Bohrpfahlen («Wurzelpfahlen»),
die im Bauzustand als Zugpfahle zur
Sicherung von Unterwasserbeton und
Siltschicht gegen Auftrieb dienen.

Bei den beiden letzten Moglichkeiten kon-
nen die Spundwéande nach dem Dikerbau
gezogen werden, ohne dass das Bauwerk
Setzungen erleidet. Eine zu starke Haftung
des Unterwasserbetons an den Spundwan-
den muss jedoch vermieden werden.

Auf Grund von Richtofferten wurde die Lo-
sung mit den «Wurzelpféhlen» zur Ausfiih-
rung gewahlt.

C. Diikerbau im Fels

Zur Unterquerung des ungefdahr 100 m
breiten und ab Mittelwasser 8 m tiefen Ni-
dau-Buren-Kanals in Port wird ein Duker
erstellt. Zwei Bohrungen liessen erwarten,
dass der Duker hauptsachlich in Molasse-
sandstein zu liegen kommt. Im siidlichen
Boéschungsbereich zeigte sich darliber
Sand und toniger Silt.

Im Kanalbereich wurde unter Wasser ein
Graben mit Felssprengungen ausgehoben.
Am Ufer erfolgten Aushub und Erstellung
der pfahlfundierten Fundamentplatte im
Schutz von Spundwénden.

Der Duker besteht aus Eternitrohren mit
flexiblen Kupplungen, die am Land zusam-
mengebaut und in den ausgehobenen Gra-
ben bzw. auf die Fundamentplatte gezogen
und hierauf unter Wasser mit Colcrete-Be-
ton umhiillt werden.

Um Schéaden an Geb&uden als Folge der
Felssprengungen zu vermeiden, bestimmte
man zu Beginn der Aushubarbeiten die
Sprengwirkungen mit Hilfe von Erschiitte-
rungsmessungen.

Eingeschrankter
Motorboot-
verkehr auf dem
Zurich-

und Walensee

maw. Am 1. Mérz sind fir den Zirich- und
den Walensee neue, den privaten Motor-
bootverkehr einschrankende Verordnungen
in Kraft getreten. Wichtigste Elemente sind
die Erweiterung der Uferzone von 150 auf
300 m, verscharfte Fahrvorschriften und ei-
ne Reihe strengerer technischer Bestim-
mungen zur Reduzierung des Larms sowie
der Luft- und Wasserverschmutzung.

So sind in der neuen Uferzone von 300 m
die zulassige Hoéchstgeschwindigkeit von
bisher 20 auf 10 Stundenkilometer herab-
gesetzt und das Wasserskifahren verboten
worden. Weitere Vorschriften gelten der
Herabsetzung des Larmpegels auf 73 Dezi-
bel (bisher 75), der Oelbeimischung bei
Zweitaktmotoren (zugelassen sind neu
noch 2%, Oel) sowie der verstédrkten peri-
odischen Schiffskontrolle. Innerhalb der
engeren Uferzone von 150 m ist ein volli-
ges Verbot von Langsfahrten parallel zum
Ufer ausgesprochen worden. Zum Schutze
wertvoller Uferpflanzen wie Schilf, Binsen
und Seerosen ist neuerdings nicht bloss
das Befahren und Betreten geschlossener
Besténde; sondern auch dasjenige lichter
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Bestdnde und einzelner Pflanzengruppen
untersagt.

Da es allerdings fraglich ist, ob diese Mass-
nahmen zur Rickgewinnung der Seeflache

als Erholungsraum fiir Hunderttausende
von Anwohnern genligen, werden bereits
noch schéarfere Bestimmungen in Aussicht
gestellt. So wird zurzeit die Frage der Be-
lastbarkeit des Ziirichsees in bezug auf die
Zahl der Motorboote gepriift. Immerhin hat

sich die Gesamtzahl der Boote in den letz-
ten zehn Jahren ungefahr verdreifacht, und
allein die beiden geplanten neuen Boots-
hafen in der Stadt Zirich beweisen, dass
sich ein Ende des Bootbooms vorlaufig
noch nicht abzuzeichnen scheint. Als end-
gliltig sind daher die nun erlassenen Vor-
schriften wohl kaum zu verstehen.

(Flugaufnahme: Comet)

plan 3 1973



	Eingeschränkter Motorbootverkehr auf dem Zürich- und Walensee

